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duktion von Erzeugnissen, wenn anstelle bisher her
gestellter Erzeugnisse der Serienproduktion nur noch 
solche Erzeugnisse mit einem höheren Preis herge
stellt werden sollen.

(2) Eine Einstellung der Produktion von Erzeugnis
sen im Sinne dieser Verordnung liegt nicht vor, wenn 
die Produktion von Erzeugnissen aus fertigungstechni
schen Gründen bei planmäßiger Befriedigung des 
volkswirtschaftlich begründeten Bedarfs vorüberge
hend nicht oder nach den getroffenen vertraglichen 
Vereinbarungen nur zeitweilig für einen anderen Be
trieb durchgeführt wird.

§3

(1) Die Einstellung der Produktion von Erzeugnissen 
durch Betriebe ist nur im Rahmen der staatlichen Pla
nung auf der Grundlage von Entscheidungen der zu
ständigen Staats- oder Wirtschaftsorgane zulässig. Diese 
Entscheidungen sind Insbesondere mit der Zielstellung 
zu treffen, durch die Einstellung der Produktion von 
Erzeugnissen

— die Arbeitsproduktivität zu steigern, die Selbstko
sten zu senken und das wissenschaftlich-technische 
Niveau der Volkswirtschaft maßgeblich zu beein
flussen

— das Tempo und das Niveau der Konzentration, Zen
tralisation, Spezialisierung und Kombination der 
Produktion sowie ihre Rentabilität und Effektivität 
zu erhöhen

— den wissenschaftlich-technischen Stand anderer Er
zeugnisse sowie von Erzeugnis-, Maschinen- und 
Gerätesystemen und Anlagen zur Erreichung von 
Weltspitzenleistungen weiterzuentwickeln

— die Kapazität zur vorrangigen Durchsetzung der 
volkswirtschaftlich strukturbestimmenden und zur 
Sicherung anderer volkswirtschaftlich wichtiger Auf
gaben zu erhöhen

— die bessere Nutzung der Grundfonds und ständige 
ökonomische Materialverwendung zu sichern sowie 
das Tempo der Verringerung der Materialintensität 
in der Volkswirtschaft entscheidend zu beschleuni
gen

— die Herstellung gegenwärtig oder perspektivisch un
effektiver Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen auf 
der Grundlage staatlicher Strukturentscheidungen 
zur Durchsetzung der Konzentration, Zentralisation, 
Spezialisierung und Kombination der Produktion zu 
unterbinden oder einzuschränken

— die Konzentration der Produktion gleichartiger Er
zeugnisse in einem bzw. einigen sozialistischen Län
dern für die Befriedigung der Bedürfnisse der inter
essierten Länder zu fördern, das technische Niveau 
und die Organisation der Produktion weiterzuent
wickeln sowie feste ökonomische Beziehungen im 
Bereich der Wissenschafts- und Produktionskoope
ration zwischen den Ländern herzustellen.

(2) Entscheidungen über die Einstellung der Produk
tion von Erzeugnissen sind von den zuständigen Lei
tern der Staats- und Wirtschaftsorgane im Prozeß der 
Vorbereitung und Ausarbeitung der Perspektiv- und

Jahresvolkswirlschaftspläne so rechtzeitig zu treffen, 
daß deren Auswirkungen in den betroffenen Zuliefer- 
und Abnehmerbereichen im vollen Umfange berück
sichtigt werden können. Sofern durch vorgesehene Ein
stellungen der Produktion von Erzeugnissen Plankenn
ziffern übergeordneter Organe betroffen werden, 1st 
deren Entscheidung herbeizuführen.

(3) Soweit die Erfüllung volkswirtschaftlicher Auf
gaben auf der Grundlage von Vereinbarungen über die 
internationale sozialistische Industriekooperation er
folgt, ist die Vorbereitung und Durchführung der Ein
stellung der Produktion von Erzeugnissen in Überein
stimmung mit den in diesen Vereinbarungen getroffe
nen Festlegungen zu verwirklichen. Für die Entschei
dung über die. Einstellung der Produktion von Erzeug
nissen sowie die Einholung von Zustimmungen zur 
Einstellung der Produktion von Erzeugnissen gelten in 
diesen Fällen die Rechtsvorschiiften über die Vorberei
tung und Durchführung der internationalen sozialisti
schen Industriekooperation.

§4

(1) Die gemäß § 5 zuständigen Staats- und Wirt
schaftsorgane haben der Entscheidung über die Ein
stellung der Produktion von Erzeugnissen eine Berech
nung über den im Ergebnis der geplanten Maßnah
men zu erreichenden .volkswirtschaftlichen Nutzen zu
grunde zu legen.

(2) Eine Entscheidung über die Einstellung der Pro
duktion von Erzeugnissen in einem Betrieb oder meh
reren Betrieben gemäß § 2 Abs. 1 darf nur getroffen 
weiden, wenn gleichzeitig die planmäßige Befriedigung 
des volkswirtschaftlich begründeten Bedarfs an den 
betroffenen Erzeugnissen gesichert ist.

(3) Eine Entscheidung über die Einstellung der Pro
duktion von Erzeugnissen ist nicht zulässig, wenn die 
Einstellung der Produktion von Erzeugnissen

— die Erfüllung volkswirtschaftlich strukturbestim
mender und anderer volkswirtschaftlich wichtiger 
Aufgaben gefährdet

— die planmäßige Befriedigung des begründeten Be
darfs der Volkswirtschaft und der Bevölkerung 
beeinträchtigt

— zu einer höheren Entwicklung des Preises im Ver
gleich zur Entwicklung des Gebrauchswertes bzw. 
der Qualität führen würde

— zu Störungen der Versorgung der Bevölkerung füh
ren würde, indem der vom zuständigen Organ des 
Binnenhandels ermittelte Bedarf der Bevölkerung 
mit der im Einzelhandelsverkaufspreis niedrigsten 
Type eines Konsumgütersortiments nicht mehr ge
deckt werden kann

— den Erfordernissen der planmäßigen Entwicklung 
in den Territorien entgegensteht

— die Realisierung bestehender Außen Wirtschafts Ver
einbarungen gefährdet

— die Inanspruchnahme nicht geplanter Valutamittel 
für Importe zur planmäßigen Befriedigung des 
volkswirtschaftlich begründeten Bedarfs zum Aus
gleich der eingestellten Produktion erfordert'.


